
3. Anderungssatzung zur Satzung
über die Entschädigung der Ratsherren, der Ortsratsmitglieder, der
Ehrenbeamte und der sonstigen ehrenamtlich tätigen Personen in

der Stadt Wittingen (Entschädigungssatzung)

Auf Grund der §§ 10, 44, 54, 55 und 91 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsge-
setzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576) in derzurzeit geltenden Fassung hat
der Rat der Stadt Wittingen in seiner Sitzung am 21.03.2019 folgende Satzung beschlossen:

Artikel l
Änderung

Der § 15 (Aufwandsentschädigung fürAnlagenpflege) erhält folgende neue Fassung:

Ehrenamtlich Tätige erhalten für die Pflege öffentlicher Anlagen einschl. der der Stadt oblie-
gende Reinigung der Straßen gemäß der Straßenreinigungssatzung und der Verordnung
über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der Straßenreinigung in der Stadt Wittingen in
den nachstehend aufgeführten Ortschaften eine Aufwandsentschädigung in Höhe von
monatlich insgesamt:
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Artikel II
Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend ab dem 01.01.2019 in Kraft.

Wittingen, 28.03.2019

Der Bürdermeis:

'l
(Ridder)


